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Erstattungen und Ausgleichszahlungen gemäß den §§ 4 und 5 
zu entscheiden.

§ 9
Inkrafttreten

Diese Durchführungsbestimmung tritt am 1. Mai 1982 in 
Kraft.

Berlin, den 25. März 1982
Der Minister der Finanzen

H ö f n e r

Verordnung 
über die Förderung der Bürger 
nach dem aktiven Wehrdienst 

— Förderungsverordnung — 
vom 25. März 1982

Die Förderung der Bürger, die durch die Ableistung des 
aktiven Wehrdienstes zum Schutz des Friedens und des sozia
listischen Vaterlandes und seiner Errungenschaften eine ehren
volle patriotische und internationalistische Klassenpflicht er
füllt haben, ist ein wichtiges Anliegen der sozialistischen Ge
sellschaft. Davon ausgehend wird auf der Grundlage des § 45 
Abs. 1 des Wehrdienstgesetzes vom 25. März 1982 (GBl. I 
Nr. 12 S. 221) und in Durchsetzung des § 37 dieses Gesetzes 
sowie des § 5 des Arbeitsgesetzbuches der Deutschen Demo
kratischen Republik vom 16. Juni 1977 (GBl. I Nr. 18 S. 185) 
folgendes verordnet:

I. Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Geltungsbereich

(1) Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten für Bürger, 
die aktiven Wehrdienst in der Nationalen Volksarmee oder 
den Grenztruppen der Deutschen Demokratischen Republik 
geleistet haben.

(2) Diese Verordnung gilt auch für Bürger, die Dienst ge
leistet haben, der der Ableistung des aktiven Wehrdienstes 
entspricht.1

(3) Die in dieser Verordnung dem Ministerium für Nationale 
Verteidigung übertragenen Befugnisse können auch die Mini
sterien wahrnehmen, in denen Dienst geleistet wird, der der 
Ableistung des aktiven Wehrdienstes entspricht.

(4) Ansprüche der Bürger, die aktiven Wehrdienst geleistet 
haben, hinsichtlich der Gewährung und Berechnung von Ren
ten werden in den entsprechenden Rechtsvorschriften gere
gelt.

Grundsätze
§ 2

(1) Die Betriebe2 haben die Bürger nach ihrer Entlassung aus 
dem aktiven Wehrdienst in würdiger Form zu empfangen.

(2) Die Betriebe haben Voraussetzungen dafür zu schaffen, 
daß die aus dem aktiven Wehrdienst entlassenen Bürger Hilfe 
und Unterstützung bei der Fortsetzung bzw. Aufnahme und 
Ausübung ihrer Tätigkeit erhalten und in das gesellschaft
liche und geistig-kulturelle Leben des Betriebes einbezogen 
werden.

(3) Die aus dem aktiven Wehrdienst entlassenen Bürger, 
deren Ausbildung in den bewaffneten Organen in den wesent
lichen Merkmalen des beruflichen Wissens und Könnens mit 
staatlichen Abschlüssen der Facharbeiter-, Meister- oder Fach
schulausbildung übereinstimmt, können kurzfristig die ent
sprechenden staatlichen Prüfungen ablegen. Sie sind von den 
Betrieben auf diese Prüfungen vorzubereiten,.

1 Bekanntmachung vom 25. März 1982 über den Dienst, der der Ab
leistung des Wehrdienstes entspricht (GBl. I Nr. 12 S. 268)

2 § 17 des Arbeitsgesetzbuches der Deutschen Demokratischen Repu
blik vom 16. Juni 1977 (GBl. I Nr. 18 S. 185)

(4) Die Universitäten, Hoch- und Fachschulen haben Bür
ger, die im Herbst eines jeden Jahres aus dem aktiven Wehr
dienst entlassen werden und noch im gleichen Jahr ein Stu
dium aufnehmen, durch entsprechende Bildungsmaßnahmen 
mit dem Ziel zu unterstützen, daß sie den versäumten Unter
richtsstoff nachholen können. Das gleiche gilt für Qualifizie
rungsmaßnahmen durch die Betriebe und anderen Einrichtun
gen in der Erwachsenenbildung entsprechend.

§3
Den Bürgern darf in den Betrieben bei der Fortsetzung bzw. 

Aufnahme ihrer Tätigkeit nach der Entlassung aus dem akti
ven Wehrdienst kein Nachteil in beruflicher und materieller 
Hinsicht sowie in bezug auf moralische Anerkennung gegen
über anderen Werktätigen mit gleicher oder vergleichbarer 
Tätigkeit entstehen.

II. Abschnitt 
Ansprüche der Bürger, die aktiven Wehrdienst 

als Grundwehrdienst geleistet haben

§4
Berufliche Förderung

Die aus dem Grundwehrdienst entlassenen Bürger sind 
durch die Betriebe entsprechend ihren Leistungen während 
des aktiven Wehrdienstes in ihrer Aus- und Weiterbildung zu 
fördern.

§5
Anrechnung der Dienstzeit

(1) Den aus dem Grundwehrdienst entlassenen Bürgern ist 
die geleistete Dienstzeit auf die Betriebszugehörigkeit oder auf 
die Dauer der Tätigkeit in einem bestimmten Beruf, einer 
Funktion oder ähnlichem anzurechnen. Das gilt für das Ar
beitsrechtsverhältnis oder die Tätigkeit, das bzw. die unmit
telbar nach der Entlassung aus dem aktiven Wehrdienst fort
gesetzt bzw. aufgenommen wird. Die Anrechnung der Dauer 
der Dienstzeit zieht alle materiellen und moralischen Vergün
stigungen nach sich, die an die Dauer der Betriebszugehörig
keit, der Berufsausübung oder der Funktion usw. gebunden 
sind. Werden dabei Vergünstigungen gewährt, wie Steige- 
xungssätze oder anderes, die sich nicht nur aus der Dauer der 
Betriebszugehörigkeit usw. ergeben, gelten die betreffenden 
Voraussetzungen durch die Ableistung des aktiven Wehrdien
stes als erfüllt. Das gilt für Dienstverhältnisse oder die Zuge
hörigkeit zu sozialistischen Genossenschaften entsprechend.

(2) Nehmen Bürger, die Grundwehrdienst geleistet haben, 
nach ihrem aktiven Wehrdienst im gleichen Kalenderjahr ein 
Studium auf, ist die Dauer des Grundwehrdienstes auf das 
erste Arbeitsrechtsverhältnis anzurechnen, das nach Beendi
gung des Studiums begründet wird. Das gilt für Dienstverhält
nisse oder die Zugehörigkeit zu sozialistischen Genossenschaf
ten entsprechend.

§ 6
Einstellung bei vorübergehender Arbeitsunfähigkeit

Die Betriebe haben mit den aus dem Grundwehrdienst ent
lassenen Bürgern, die vor ihrer Einberufung in keinem Ar
beitsrechtsverhältnis standen,' nicht Mitglied einer sozialisti
schen Genossenschaft waren oder die das Arbeitsrechtsverhält
nis bzw. die Zugehörigkeit zu einer sozialistischen Genossen
schaft während der Zeit des aktiven Wehrdienstes aufgelöst 
haben, auch dann ein Arbeitsrechtsverhältnis zu begründen, 
wenn vorübergehende ärztlich bescheinigte Arbeitsunfähigkeit 
besteht.

III. Abschnitt 
Ansprüche der jßürger, die aktiven Wehrdienst 

auf Zeit geleistet haben

§7
Berufliche Förderung

(1) Die Betriebe haben die Bürger, die aktiven Wehrdienst 
auf Zeit geleistet haben, unter Würdigung ihrer längeren


